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2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 und 23 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 BauGB)
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1. Art der  baulichen Nutzung
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Zeichnerische Festsetzungen

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Grünfläche

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

Baugrenze

a abweichende Bauweise
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Erhalt der Bäume
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- Flurgrenzen aus aktuellen ALKIS-Daten vom Kataster- und Vermessungsamt des
  Landkreises Vorpommern-Greifswald    (Stand 2024)
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Text (Teil B)  
(textliche Festsetzungen)  
 
I Planungsrechtliche Festsetzungen  
 
1 Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Sonstiges Sondergebiet für einen Einzelhandelsbetrieb (§ 11 BauNVO)  
 
 Zulässig ist die Nutzung für einen Einzelhandel. Die Verkaufsfläche kann maximal 1.400 m² be-

tragen.   
 
 Die Verkaufsfläche umfasst die Fläche, die dem Verkauf dient einschließlich der Gänge im Ver-

kaufsraum, der Standflächen für Einrichtungsgegenstände sowie Auslage- und Ausstellungsflä-
chen, soweit sie den Kunden zugänglich sind, und alle nicht in fest umbauten Räumen liegende 
Verkaufsflächen (Freiflächen), soweit sie dauerhaft oder saisonal und nicht nur kurzfristig genutzt 
werden.  

 
 Zur Verkaufsfläche zählt ebenfalls der Bereich, in den der Kunde nach der Bezahlung der Waren 

gelangt.  
 
 Nicht zur Verkaufsfläche gehören die reinen Lagerflächen und die abgetrennten Bereiche, in de-

nen beispielsweise die Waren für den Verkauf vorbereitet werden sowie der Zugang zum 
Pfandrücknahmetechnikraum.  

 
Zudem ist ein Bäcker mit einer Verkaufsfläche von circa 97 m² zulässig. 

 
 
2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO) 
 
2.1 Es ist eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Zulässig sind analog zur offenen Bauweise Gebäu-

de mit einem seitlichen Grenzabstand. Abweichend von der offenen Bauweise sind Gebäudelängen bis 
maximal 85,00 m zulässig. 

 
2.2 Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 10,00 m. Eine Überschreitung der festgesetzten Firsthö-

he ist unzulässig.  
 
2.3 Es ist unzulässig, die ausgewiesene Grundflächenzahl von 0,8 zu überschreiten.  
 
2.4 Die Anordnung von Pkw-Stellplätzen ist ausschließlich innerhalb des ausgewiesenen Baufeldes 

zulässig.   
 
 
3 Festsetzungen zu nicht überbaubaren Grundstücksflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  
 
3.1 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind jeweils als Grünfläche zu gestalten und zu un-

terhalten.  
 
3.2 An Straßeneinmündungen sowie Ein- und Ausfahrten sind die Flächen für Sichtdreiecke von Be-

bauung, Bepflanzung und anderen Sichthindernissen freizuhalten.  
 
 
4 Festsetzungen zu Nebenanlagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  
 
4.1 Das Errichten von Nebenanlagen ist ausschließlich im festgesetzten Baufeld gestattet.  

4.2 Eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch Nebenanlagen ist unzulässig.  
 
4.3 Nebenanlagen sind eingeschossig auszubilden.  
 
 
5 Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-

wie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträucher und sons-
tige Bepflanzungen (§ 9 (1) 25 BauGB) 

 
Als Ersatzpflanzung für die erforderlichen Baumfällungen innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 41 ist die Pflanzung von 33 Stück einheimischen, standortgerechten Laub-
bäumen südlich des geplanten Baufeldes vorgesehen. 
 
Es sind Bäume gemäß der Artenauswahl der Artenliste in der Pflanzqualität Hochstamm 3x ver-
pflanzt, Drahtballierung, Stammumfang 14-16 cm zu pflanzen.  
 
Die mit dem Anpflanzgebot und Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten 
und bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen. 

 
 Artenliste für zu pflanzende Bäume 
 

Deutscher Name Botanischer Name 
Feldahorn Acer campestre 
Bergahorn Acer pseudoplatanus 
Spitzahorn Acer platanoides 
Sandbirke Betula pendula 
Baumhasel Corylus colurna 
Rotdorn Crataegus laevigata `Pauls Scarlet` 
Chinesische Wildbirne  Pyrus calleryana `Chanticleer` 
Mehlbeere  Sorbus aria  
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia`Brouwers` 
Winterlinde Tilia cordata 

 
 
6 Zuordnungsfestsetzungen für die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 

(§ 135a Abs. 1 BauGB; § 9 Abs. 1a BauGB in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB) 
 
6.1 Die festgesetzten Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB sind vom Vorha-

benträger als Eingriffsverursacher durchzuführen. Der Ausgleich wird gem. § 135b Satz 1 Nr. 4 
BauGB den Grundstücken entsprechend der Schwere der zu erwartenden Eingriffe zugeordnet. 
 

6.2 Die erforderlichen Kompensationsflächenäquivalente in Höhe von 17.479 KFÄ sind durch den 
Vorhabenträger aus dem Ökokonto VG 016 „Entwicklung von Magerrasen mit Gebüschen und 
Kleinstrukturen für Reptilien westlich von Prätenow“ abzulösen und die Kosten zu übernehmen. 
Das Ökokonto wird in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald ausgewählt. Der Kauf der Punkte erfolgt vor Satzungsbeschluss. 

 
6.3 Das Abbuchungsprotokoll als Nachweis der Kompensation des Eingriffs ist durch den Vorhaben-

träger vor Satzungsbeschluss vorzulegen.  
 
6.4 Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen und die Kostenübernahme durch den Vorhaben-

träger sind im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Wolgast zu 
verankern. 

 
6.5 Die Kosten für die Ersatzpflanzungen für Baumfällungen im Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes sind durch den Vorhabenträger zu tragen. 
 
6.6 Die Ersatzpflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach Beendigung der Baumaß-

nahmen umzusetzen. 

VM2 Vermeidung von Kollisionsopfern mit Glasflächen 
 Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasflächen werden vermieden indem reflexions-

armes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 
15%. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht wird durch die Verwendung von halbtransparenten Ma-
terialien wie z. B. Milchglas vermieden. Bei Neubauten sind bei mittlerem und hohem Kollisionsrisiko 
Gläser mit getesteten und als hoch wirksam bewerteten Kollisionsschutz zu verwenden. Bei Vorlie-
gen der konkreten Ausführungsplanung für die Gebäude ist eine entsprechende Risikobewertung 
durchzuführen, um die Erforderlichkeit dieser Maßnahme zu spezifizieren. 

 
VM3 Minimierung von Lichtimmissionen 
 Die Emissionen der Außenbeleuchtung wird auf das notwendige Maß reduziert und es werden in-

sekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen verwendet. 
 
 Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkung bzw. Ver-

änderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-Beziehungen. 
 
 Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf Insekten wirkt 

Licht im Ultraviolett-Bereich. Grundsätzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blauanteil einer 
Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Im weißen Lichtspektrum ist 
warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur < 3.000 Kelvin zu bevorzugen. 
Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen: 
- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen, 
- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen),  
- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen,  
- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional notwendige reduzieren,  
- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen dazwischen 

so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder),  
- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weniger Kunstlicht 

gewährleistet werden kann,  
- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt,  
- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner Grenz-austrittswin-

kel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und Blend-schutzvorrichtungen 
einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von oben nach unten  

- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten 
 
 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen) 
 
CEF1 Ersatz-Brut- und Nahrungshabitate 

Angrenzend wird südlich der geplanten Nutzung eine 50 m lange, freiwachsende, zweireihige He-
cke aus heimischen Gehölzen gepflanzt und dauerhaft erhalten. Die Hecke kann mit einzelnen 
Überhältern ergänzt werden. Bestehende Gehölze können in die Hecke integriert werden. 
 
Die Sträucher sind in der Pflanzqualität verpflanzter Strauch, ohne Ballen, 3 - 4 Triebe, 60 - 100 cm 
hoch zu pflanzen. Die Sträucher sind im Verband 1m x 1,50 m zu pflanzen. 
 
Für die Anpflanzungen sind standortheimische Straucharten gemäß folgender Pflanzliste zu ver-
wenden: 
 

Deutscher Name Botanischer Name 
Gemeine Hasel Corylus avellana 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Schlehe Prunus spinosa 
Heckenrosen Rosa corymbifera, Rosa canina 
Schwarzer Holunder  Sambucus nigra  
Kornelkirsche Cornus mas 

 
Die Sträucher sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art 
und Qualität zu ersetzen. 

 
Externer Ausgleich 
 
Die unvermeidbaren, erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes wer-
den multifunktional über den Erwerb von Ökopunkten aus einem anerkannten Ökokonto in der Landschafts-
zone Ostseeküstenland kompensiert. 
 
Das erforderliche Kompensationsflächenäquivalent beträgt 17.479 m²KFÄ. 

 
Die Kompensation wird über die Ökokontomaßnahme VG 016 „Entwicklung von Magerrasen mit Gebü-
schen und Kleinstrukturen für Reptilien westlich von Prätenow“ realisiert.  
 
Das Ökokonto umfasst ein Gebiet mit einer Gesamtfläche von 211.527 m² und einem Aufwertungspotenzial 
von insgesamt 594.910 m²KFÄ. 

 
Das Ziel der Kompensationsmaßnahme besteht in der Entwicklung von Magerrasen mit Ge-büschen und 
Kleinstrukturen für Reptilien westlich von Prätenow auf landwirtschaftlich zuvor intensiv bzw. extensiv ge-
nutzten Ackerflächen. 
 

II Festsetzungen über örtliche Bauvorschriften  
 (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V)  
 
  
1 Dach  
 
 Das Anordnen von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen des Gebäudes des Einzelhandels-

betriebes ist zulässig.  
 
2 Werbeanlagen  
 
 Das Anbringen von leuchtenden Schriftzügen ist an der Fassade des Einzelhandelsbetriebes 

zulässig.  
 
 Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind unzulässig.  
 
 Auf dem Grundstück des Einzelhandelsbetriebes ist das Aufstellen von einem Werbepylon und 

Fahnenmasten gestattet.  
 
 Die Werbung ist nur für den ansässigen Einzelhandelsbetrieb und Bäcker gestattet.  
 
3 Ordnungswidrigkeiten  
 
 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den in den Punkten 1 bis 2 getroffenen 

gestalterischen Vorschriften zuwider handelt.  
 
 Eine solche Ordnungswidrigkeit kann auf der Grundlage des § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer 

Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.  
 

III Hinweise  
 
Es werden folgende Hinweise gegeben: 
 
Gesetzlicher Gehölzschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V 
 
Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 100 cm (gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem 
Erdboden) sind gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützt. 
 
Für Baumfällungen sind Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutzkompensationserlass des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (2007) zu erbringen. Für Baumfällungen ist ein begründeter Antrag bei der zustän-
digen Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu stellen. 
 
Besonderer Artenschutz (§§ 44 ff BNatSchG) 
 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
 
VM1 Bauzeitenregelung Gehölzrodungen 
 Gehölzrodungen werden auf das notwendige Maß reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit 

durchgeführt, d. h. im Zeitraum 1. Oktober bis 1. März. Gerodete Gehölze werden nicht zwischen-
gelagert bzw. innerhalb von fünf Tagen abgefahren, um Kleintieren keine Ansiedlungsmöglichkei-
ten zu bieten. Alternativ ist die Anlage von dauerhaften Versteckplätzen für Kleintiere durch Auf-
schichtung von Hölzern (Totholzhecke) möglich. 

 

 
Präambel 
 
Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), in der jeweils gültigen Fassung sowie nach § 86 LBauO M-V in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss-
fassung durch die Stadtvertretung der Stadt Wolgast vom ..………... die folgende Satzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 41 „Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb östlich der Hufelandstraße“  der Stadt Wolgast, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.  
 
 
Stadt Wolgast, …………………….. 
 
      Der Bürgermeister    Siegel 
 

Allgemeine Hinweise 
 
1. Belange des Bergamtes Stralsund 
 
Für das Plangebiet besteht derzeit folgende Bergbauberechtigungen: 
 
Die Erlaubnis zur Aufsuchung des Bodenschatzes Lithium im Feld ,,Nordlicht“ wurde der Lilac Solution 
Deutschland GmbH, Erika-Mann-Straße 63 in 80636 München, befristet bis zum 29.01.2030, erteilt. 
 
Die Erlaubnis zur Aufsuchung der Bodenschätze Sole und Erdwärme im Feld "Jarovit" wurde der Immobi-
lienwert Sachsen AG, Meißner Straße 177 in 01145 Radebeul, befristet bis zum 29.06.2029, erteilt. 
 
Erlaubnisse stellen lediglich einen Dritte ausschließenden Rechtstitel dar. Solche Bergbauberechtigungen 
besagen noch nichts darüber, wie und unter welchen Voraussetzungen der Inhaber seine Berechtigung 
ausüben darf (vgl. Kommentar Boldt/Weller, BBergG, 1. Auflage, S. 223, § 6 Rn. 13). Es besteht keine 
Aufsuchungserlaubnis, die dem eingereichten Vorhaben entgegensteht. Eine befristete Erlaubnis kann auf 
Antrag der Inhaberin verlängert werden. 
 
2. Belange des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern 
 
Die zufällige Auffindung von Bodendenkmalen oder vermuteten Bodendenkmalen ist der unteren Denk-
malschutzbehörde in jedem Fall unverzüglich anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V). Der Fund und 
die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach 
Zugang der Anzeige. Sie kann jedoch im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden, wenn die sachge-
rechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
 
3. Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz 
 
Feuerwehr  
Die zuständige öffentliche Feuerwehr ist die FF Wolgast. Sie ist aktuell einsatzbereit und damit in der 
Lage, innerhalb der zur Personenrettung zur Verfügung stehenden Frist, Rettungsmaßnahmen einzuleiten 
und wirksame Löscharbeiten zu beginnen. Über den sofortigen Einsatz weiterer Nachbarwehren oder die 
Nachforderung von Kräften und Mitteln vor Ort, entscheidet der Wehrführer bei Abstimmung des Feuer-
wehrplanes sowie nach Einsatzstichwort und vorgefundener Lage.  
 
Feuerwehrplan  
Zur Einsatzorganisation und -vorbereitung ist, gemäß §7 (3) Nr.1 und §19 (2) BrSchG M-V, ein Feuer-
wehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. Der zuständi-
gen örtlichen Feuerwehr ist ein Druckexemplar als laminierter Dokumentenordner mit Rückenbeschriftung 
nachweislich zu übergeben. Die Brandschutzdienststelle erhält ein PDF- Dokument zu Archivierung und 
Weitergabe an die Integrierte Leitstelle Greifswald. Vor Nutzungsaufnahme ist mit der örtlichen Feuerwehr 
eine Ortsbesichtigung durchzuführen und zu protokollieren.  
 
 
 

Anfahrt und Flächen für die Feuerwehr, Zugänglichkeit  
Die Anfahrt der Feuerwehr erfolgt über den öffentlichen Verkehrsraum. Feuerwehrzufahrten sowie Auf-
stell- und Bewegungsflächen sind, insb. auf dem Kundenparkplatz, entsprechend der „Richtlinie für Flä-
chen der Feuerwehr M-V“ und der DIN 14090, herzustellen sowie entsprechend zu kennzeichnen und 
auszuschildern. Eine gewalt- und verzögerungsfreie Zugänglichkeit zum Grundstück und zum Gebäude 
ist durch ein geeignetes Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) jederzeit sicherzustellen.  
 
Löschwasserversorgung 
Für dieses B-Plangebiet (Einzelhandelsstandort) ist ein Mindestlöschwasservolumenstrom von 48m³/h 
(800 l/min) als notwendig benannt. Diese Aussage wird mitgetragen. Die Löschwasserversorgung kann 
durch das öffentliche Hydranten-System als Grundschutz der Stadt Wolgast, nicht gesichert werden. Der 
Vorhabenträger plant die Errichtung eines unterirdischen Löschwasserbehälters nach DIN 14230 mit ei-
nem nutzbaren Inhalt von mindestens 100 m³. 
 
 
4. Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Breitband 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass der eingereichte Antrag, Bereiche des geförderten Breitbandausbaus be-
rührt/durchquert. 
 
Nach § 146 Absatz 2 Telekommunikationsgesetz ist im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten 
stets sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität 
mitverlegt werden. 
 
Sollen einzelne Grundstücke erschlossen werden Fragen sie bei dem unten aufgeführten Telekommuni-
kationsunternehmen nach. 
 
Die Trasse wurde genehmigt, es handelt sich um das Projektgebiet VG28_05 Cluster6_001. Das Projekt-
gebiet VG28_05 ist fertiggestellt. 
 
Für einen genauen Trassenverlauf kontaktieren sie das ausführende Telekommunikationsunternehmen: 
 

Anschrift:  AEP Plückhahn Netze GmbH 
Breite Straße 18b 
17438 Wolgast 

 

Ansprechpartner: Frank PIückhahn 
 

E-Mail:   aep@aepservice.de 
 

Telefon:  03836 27770 
 
5. Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Verkehrsstelle 
 
Bei Veränderungen der Verkehrsführung oder beim Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen 
und anderen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Unterlagen (Lageplan mit Maßen, ggf. Markie-
rungs- und Beschilderungsplan...) rechtzeitig zur gesonderten Stellungnahme vorzulegen. 
 
Bei Verkehrsraumeinschränkungen ist rechtzeitig vor Baubeginn durch die beauftragte Baufirma bei der 
unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine verkehrsrechtliche An-
ordnung gem. § 45 StVO zu beantragen. Dem Antrag ist die entsprechende Aufgabeerlaub-
nis/Sondernutzungserlaubnis des zuständigen Straßenbaulastträgers sowie ein Verkehrszeichenplan für 
die Baustellenabsicherung beizufügen. 
 
Durch die geplante Bebauung (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante Bebauung) dürfen keine 
Sichtbehinderungen für Verkehrsteilnehmer entstehen und diese nicht geblendet werden. 
 
Für die zu schaffenden Parkflächen ist u. a. auch die ,,Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs" 
zu beachten. 
 
Bei der Ausfahrt vom Bebauungsplangebiet auf die Straße muss ausreichend Sicht vorhanden sein.  
 
Bei der Ausfahrt vom B-Plangebiet auf die Straße ausreichend Sicht vorhanden ist. 
 
Für die zu schaffenden Parkflächen u. a. auch die „Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs“ 
beachtet werden. 
 
 
6. Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Hygiene-, Umweltmedizin und 
Hafenärztlicher Dienst 
 
1. Trinkwasserschutzgebiet 
 
Der Planbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 
 
2. Trinkwasserversorgung 

 
Bezüglich der Trinkwasserversorgung muss sichergestellt werden, dass für das Plangebiet auch in der 
Saison gesundheitlich einwandfreies Trinkwasser in der geforderten Menge und bei ausreichendem Druck 
zur Verfügung steht. 
 
Werden Anschlussarbeiten für eine neu zu verlegende Trinkwasserleitung notwendig, so ist deren Ausfüh-
rung nur zugelassenen Fachbetrieben zu übertragen. 
 
Hierzu sind nur Geräte und Materialien zu verwenden, die den anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen. 
 
lm Anschluss an die Verlegungsarbeiten der Trinkwasserleitung ist nach erfolgter Desinfektion und Spü-
lung ein Nachweis für die mikrobiologisch einwandfreie Trinkwasserbeschaffenheit zu erbringen. 
 
7. Belange der Polizeiinspektion Anklam 
 
Ein- und Ausfahrten in das Plangebiet bzw. aus dem Plangebiet müssen so angelegt werden, dass keine 
Sichtbehinderungen oder Gefährdungen für den Straßenverkehr bestehen. 
 
8. Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Altlasten/ Bodenschutz/  

Abfallwirtschaft 
 

Auflagen Abfall: 
 

1. Gemäß § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallentsorgung 
(Abfallwirtschaftssatzung - AwS) vom 01.01.2017 besteht Anschluss-pflicht an die öffentliche Ab-
fallentsorgung. Die Anzahl und die Grime der benötigten Abfallbehälter sind gemäß §§ 14 und 16 
der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald anzumelden. 

 
2. Metall ist getrennt zu halten und einer Verwertung zuzuführen. 
 
3. Gefährliche Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Nach § 50 des Kreislaufwirtschaftsgeset-

zes vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212) besteht hierfür eine gesetzliche Nachweispflicht in 
Form des Verwertungs- und Beseitigungsnachweises. 
 

4. Zur Festlegung der Stellplätze für die AbfalI-Gefäße ist die zuständige Entsorgungsgesellschaft 
(VEVG-Nord oder REMONDIS - Süd) GmbH zu beteiligen. Die durch den zuständige Entsor-
gungsgesellschaft (VEVG - Nord oder REMONDIS - Süd) in der Stellungnahme getroffenen Fest-
setzungen oder/und Auflagen sind zu beachten und zwingend einzuhalten. Die Stellungnahme 
von der zuständigen Entsorgungsgesellschaft (VEVG oder REMONDIS) ist bei der Umsetzung 
und im dauerhaften Betrieb zu berücksichtigen. 

 
Auflagen Bodenschutz: 
 

1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Alt-
lastverdachtsflächen (vererdete Müllköper, Verunreinigungen oder organoleptische Auffälligkeiten 
des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u. a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort Anklam) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind ge-
gebenenfalls zu unterbrechen. 

 
2. Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es notwendig Fremdböden 

auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen 
das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 09. Juli 2021 (BGBI. I. S. 2598, 
2716), in der zuletzt gültigen Fassung, sind zu beachten. 

  
Hinweise Abfall 
1. Nach § 9 Abs. 6 & 7 Abfallwirtschaftssatzung sind die Träger öffentlicher Belange zu informieren, 

wenn durch die geplanten Marsnahmen die Abholung der Abfallbehälter nicht möglich ist. Die An-
schlusspflichtigen haben die Abfallbehälter an der nächsten erreichbaren Steile bereitzustellen. 

 
 
9. Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Wasserwirtschaft 
 

Hinweise 
 

Von den Dach- und Stellflächen anfallendes unbelastetes Regenwasser kann schadlos gegen Anlieger 
auf dem Grundstück versickert werden. 
 
Auflagen 
 

Falls eine Grundwasserabsenkung erfolgen soll, ist dafür rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme bei 
der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine wasserrechtliche Erlaubnis 
zu beantragen. Angaben zu Entnahmemenge, Beginn der Absenkung, Zeitraum, geplante Absenktiefe, 
Einleitstelle des geförderten Grundwassers sowie ein Lageplan sind anzugeben bzw. vorzulegen (An-
sprechpartner: Frau J. Schlosser,      03834 8760 3264). 
 

 

Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung ist mit dem zuständigen Zweckverband 
Wasser/Abwasser bzw. Rechtsträger der Anlage abzustimmen. 
 
Das anfallende Abwasser ist satzungsgemäß dem zuständigen Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung zur fachgerechten Entsorgung zu übergeben. 
 
Sollte es zu einer gezielten Sammlung und Versickerung/Einleitung von Regenwasser in das Grund-
wasser/Oberflächenwasser kommen, so stellt dies eine Benutzung des Grund-
wassers/Oberflächenwassers dar und es ist gesondert eine Wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 8 des 
Wasserhaushaltsgesetzes bei der zuständigen Wasserbehörde zu stellen. 
 
Eine fachgerechte Abwasserbeseitigung ist sicherzustellen. 
 
Die Ableitung des Regenwassers hat getrennt vom Abwasser zu erfolgen. 
 
Die Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Treib- 
und Schmierstoffe) in den Untergrund versickern können. Festgestellte Verunreinigungen sind sofort 
zu beseitigen. 
 

  Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Lebensmitteleinzel-
handelsbetrieb östlich der Hufelandstraße“ der Stadt Wol-
gast 
 
Verfahrensvermerke  
 
 
  1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 09.09.2024.  Die 

ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtsboten „Am 
Peenestrom“ am 20.09.2024 erfolgt. 

 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
  2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181), mit Schreiben vom …………….. beteiligt worden. 

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
  3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgt in der Zeit vom 

………… bis ………… durch Veröffentlichung im Internet auf der Homepage der Stadt Wolgast unter 
www.wolgast.de unter dem Link „Bekanntmachungen“ sowie auf dem zentralen Landesportal 
https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene. 

  
 Zusätzlich liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 41 während der allgemeinen Öffnungszei-

ten der Stadt Wolgast im Rathaus der Stadt Wolgast im Kornspeicher, Burgstraße 6 a in 17438 Wol-
gast zu jedermann Einsichtnahme aus. 

 
 Die Beteiligung ist am ………… durch Abdruck im Amtsboten „Am Peenestrom“ bekannt gemacht 

worden. 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
  4. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ……………. zur Abgabe  
einer Stellungnahme aufgefordert worden. Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolgte gemäß § 2 
Abs. 2 BauGB.  

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 

  5. Die Stadtvertretung Wolgast hat in ihrer Sitzung am ……………… den Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 41 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.  

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
  6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B) sowie der Begründung und den nach Einschätzung der Stadt Wolgast wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, war gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
................. bis zum .......................... im Internet auf der Homepage der Stadt Wolgast unter 
www.wolgast.de unter dem Link „Bekanntmachungen“ sowie auf dem zentralen Landesportal 
https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene veröffentlicht.  

 
 Zusätzlich liegt der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41 während der allgemeinen Öffnungszeiten 

der Stadt Wolgast im Rathaus der Stadt Wolgast im Kornspeicher, Burgstraße 6 a in 17438 Wolgast 
zu jedermann Einsichtnahme aus.  

 
Die Beteiligung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von jedermann während der Beteiligungs-
frist elektronisch per E-Mail oder bei Bedarf auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich vor Ort oder pos-
talisch unter der genannten Adresse) abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 41 unberücksichtigt 
bleiben können, am ...................... durch Abdruck im Amtsboten „Am Peenestrom“ ortsüblich bekannt 
gemacht worden.  

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister    Siegel  
 
 
 
  7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ………………. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und 
über die öffentliche Beteiligung in Kenntnis gesetzt worden.  

 Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolgte gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  
 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister    Siegel  
 
 
 
  8.  Der Entwurf der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 wurde geändert.  
 
 Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die be-

troffene Öffentlichkeit sind gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom ……………. erneut zur Ab-
gabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.  

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  9. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 

dem Text (Teil B) sowie der Begründung und den nach Einschätzung der Stadt Wolgast wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, war gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom ................. bis zum .......................... im Internet auf der Homepage der Stadt Wolgast unter 
www.wolgast.de unter dem Link „Bekanntmachungen“ sowie auf dem zentralen Landesportal 
https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene veröffentlicht.  

Zusätzlich liegt der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten der Stadt Wolgast im Rathaus der Stadt Wolgast im Kornspeicher, Burgstraße 6 a in 
17438 Wolgast zu jedermann Einsichtnahme aus.  

 
Die Beteiligung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von jedermann während der Beteiligungs-
frist elektronisch per E-Mail oder bei Bedarf auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich vor Ort oder pos-
talisch unter der genannten Adresse) abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 41 unberücksichtigt 
bleiben können, am ...................... durch Abdruck im Amtsboten „Am Peenestrom“ ortsüblich bekannt 
gemacht worden.  

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister    Siegel  
 
 
 
 10. D ie  Stadtvertretung Wolgast hat in ihrer Sitzung am ……………. die vorgebrachten  

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden geprüft. Das Ergebnis ist mit-
geteilt worden.  

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
        Der Bürgermeister    Siegel  
 
 
 
 
 11. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B), wurde am ………….…. von der Stadtvertretung Wolgast als Satzung beschlossen. Die Be-
gründung des Bebauungsplanes Nr. 41 wurde mit Beschluss der Stadtvertretung Wolgast vom 
……… .…… gebilligt.  

 
 
 Wolgast, ............................. 
 
      Der Bürgermeister    Siegel  
 
 
 
12. Der katastermäßige Bestand am ……..…………… wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich 

der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, 
da die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ………… vorliegt. Regressansprüche können nicht 
abgeleitet werden.  

 
 
 Anklam, ............................. 
 
      Landkreis Vorpommern-Greifswald  Siegel  
       Kataster- und Vermessungsamt 
 
 
 
13. Der Bebauungsplan Nr. 41 als Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B) mit der Begründung, wird hiermit ausgefertigt.  
 
 
 Wolgast, ............................. 
 
      Der Bürgermeister    Siegel  
 

14. Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), ist mit der Begründung einschließlich Umweltbericht sowie mit einer zusammenfassenden Er-
klärung über die Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange und der Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB durch Abdruck im Amtsboten „Am 
Peenestrom“ am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 
Die Bekanntmachung und der Bebauungsplan Nr. 41 mit der Begründung und der zusammenfassen-
den Erklärung sind gemäß § 10a BauGB ergänzend auf der Homepage der Stadt Wolgast unter www. 
wolgast.de  und in dem zentralen Landesportal unter der Adresse https://www.bauportal-mv.de/bau-
portal/Bauleitplaene eingestellt. 

 
 Die Stelle, bei der der Plan auf die Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden 

kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurde ebenfalls am ...............  durch Abdruck im 
Amtsboten „Am Peenestrom“ bekannt gegeben. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolge (§ 214 und § 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen (§ 44 BauGB) sowie auf Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S.777), in Kraft getreten gemäß Artikel 3 Abs. 
1 dieses Gesetzes am 05.09.2011, hingewiesen worden.  

 Die Satzung tritt mit Ablauf des …………………… in Kraft.  
 
 
 Wolgast, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 

Rechtsgrundlagen 
 
 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der je-

weils gültigen Fassung;  
 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), in der jeweils gültigen Fassung;  

 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Plan-
zeichenverordnung 1990 - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), in der jeweils gültigen Fassung;  

 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-machung vom 
15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), in der jeweils gültigen Fassung;  

 

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) in der jeweils gültigen Fassung; 

 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Landespla-
nungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503, 613), 
in der jeweils gültigen Fassung;  

 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), in der jeweils gültigen Fassung;  

 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-
schutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), in der jeweils 
gültigen Fassung;  

 

- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), in der jeweils gültigen Fassung;  

 

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009  
(BGBl. I S. 2585), in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Lage des Geltungsbereiches


